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➢ Sie sind nach Düsseldorf gezogen und suchen für Ihr Kind einen 

Schulplatz an einer Schule? Dann verfahren Sie bitte wie folgt: 

Wenden Sie sich bitte an die wohnortnächste Schule der gewünschten Schulform.  

Diese Schule ist für Sie zuständig und wird Sie in Ihrem Anliegen beraten und 

unterstützen. Vereinbaren Sie, wenn möglich per Email, einen Gesprächstermin mit dem Ziel 

der Beratung und ggf. Anmeldung Ihres Kindes in der Schule. Über die Aufnahme in eine 

Schule entscheidet die Schulleitung. Um eine valide Entscheidungsgrundlage zu haben, ist die 

Vorlage der im folgenden aufgelisteten Unterlagen erforderlich: 

1. das letzte Zeugnis Ihres Kindes 

2. die Geburtsurkunde 

3. die Meldebescheinigung aus Düsseldorf 

4. das Einverständnis beider Erziehungsberechtigten zur Anmeldung bzw. alternativ einen 

Beleg dafür, dass Sie über das alleinige Sorgerecht verfügen. 

  

➢ Sie wissen nicht, welche Schule in Ihrer Nähe liegt? 

Dies können Sie leicht über folgende Seite des Amtes für Schule und Bildung in Erfahrung 

bringen: 

https://www.duesseldorf.de/schulen/uebersicht-nach-themen-von-a-z/uebersichtsliste-der-

weiterfuehrenden-schulen 

  

➢ Sie haben noch keine neue Wohnadresse, sondern sind noch auf 

Wohnungssuche? 

Aufgrund der hohen Schulplatzanfragen kann Ihnen in diesem Fall noch kein Schulplatz 

reserviert werden. Bitte wenden Sie sich jedoch umgehend an die nächstgelegene Schule 

sobald Ihre Adresse feststeht und Sie in Düsseldorf gemeldet sind. Ein Schulplatz wird Ihnen 

dann zeitnah über das o.a. Verfahren vermittelt. 
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